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Die schweizerische Delegation an der zweiten Haager Friedenskonferenz an den
Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departementes, E. Müller

S  Nr. 342 Scheveningen, 27. Juli 1907
III. Kommission 
2. Subkommission 
Neutralität im Seekrieg

In der heutigen Sitzung wurde die allgemeine Beratung über die Neutralitäts
pflichten, spez. die Verhältnisse von Kriegsschiffen in neutalen Gewässern 
begonnen. Allgemein wurde anerkannt, dass die gegenwärtige und den guten 
Beziehungen der beteiligten Staaten nachteilige Unsicherheit des Rechts durch 
eine Konvention beseitigt werden sollte. Die britische, russische und japanische 
Delegation begründeten ihre zur Sache gestellten Anträge. Von einigen kleine
ren Seestaaten, wie den Niederlanden und den drei skandinavischen Staaten, 
wurde das Verlangen geäussert, dass die Verpflichtung der Neutralen, ihre 
territorialen Gewässer gegen Benützung durch die Kriegführenden zu schützen, 
keine zu weite Ausdehnung erhalte und dass namentlich ein grundsätzlicher 
Unterschied zwischen Eigengewässern und Küstenwasser gemacht werde. Wir 
gedenken auch unsere Stimme denjenigen Anträgen zuzuwenden, welche eine zu 
starke Verantwortlichkeit der Neutralen ausschliessen, da die Neutralität im 
Seekriege unter Umständen eine gewisse Wirkung auf diejenige im Landkriege 
ausüben kann.

Beschlüsse wurden keine gefasst und die Ausarbeitung eines Textes für die 
weiteren Beratungen einer Redaktionskommission überwiesen.
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Die schweizerische Delegation an der zweiten Haager Friedenskonferenz an den 
Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departementes, E. Müller

S  Nr. 361 Scheveningen, 4. August 1907
I. Kommission 
1. Subkommission 
Schiedsgerichte

In der gestrigen Sitzung obbezeichneter Kommission wurde die allgemeine 
Debatte über die Frage des Permanenten Gerichtshofes zu Ende geführt. Die 
Hauptergebnisse der Sitzung sind die folgenden:

In erster Linie wurde mit aller nur wünschbaren Deutlichkeit festgestellt, dass 
die Anrufung des zu errichtenden ständigen Gerichts durchaus freiwillig sein soll. 
Der Schiedsgerichtshof, wie er jetzt besteht, soll erhalten bleiben und stets 
denjenigen Parteien offenstehen, welche ihn dem ständigen Gerichte vorziehen.
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Die ersten Delegierten von Amerika, Grossbritannien, Frankreich und Deutsch
land sprachen sich in diesem Sinne aus und derjenige von Rumänien verlangte, 
dass diese Freiwilligkeit ausdrücklich in der Konvention festgelegt werde. Die 
deutsche Delegation erklärte sich bereit, den mexikanischen Vorschlag anzuneh
men, wonach das ständige Gericht zuständig sein soll, wenn seine Jurisdiktion 
nicht durch den Schiedsvertrag wegbedungen ist.

Es ergab sich sodann aus den Beratungen, dass die einen Staaten das Hauptge
wicht auf die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit, die ändern auf die Errichtung 
eines permanenten Gerichts legen. Für einen allgemeinen Schiedsvertrag spra
chen sich namentlich aus Belgien, Brasilien, Portugal und Serbien, die beiden 
ersteren in der Weise, dass sie den Grundsatz der Permanenz des Gerichts direkt 
anfochten als mit dem Wesen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unver
einbar. Der belgische Delegierte Beernaert versuchte nachzuweisen, dass der 
Gerichtshof, wie er 1899 konstituiert wurde, den an ihn gestellten Anforderun
gen durchaus gerecht geworden sei und auch in Zukunft die besten Dienste 
leisten könne. Es wurde ihm aber von verschiedenen Seiten entgegengehalten, 
dass seine vorzügliche Verteidigung der Konvention von 1899 nur gerechtfertigt 
wäre, wenn es sich um die Abschaffung der bestehenden Institution handeln 
würde -  was aber tatsächlich gar nicht der Fall ist.

Im Namen der französischen Delegation gab Bourgeois eine Erklärung ab, die 
sich mit der Auffassung der Mehrheit der Delegationen decken dürfte. Er sagte 
im Wesentlichen: Das Princip des Obligatoriums und dasjenige der Permanenz 
beherrschen die ganze Frage; bei jedem dieser Principien sind zwei Gebiete 
auseinanderzuhalten; beim Obligatorium hat man es auf der einen Seite mit den 
durchaus unpolitischen, rein juristischen Verhältnissen zu thun, die einer unver- 
klausulierten Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen werden könnten, auf der än
dern Seite mit Verhältnissen, bei denen die Entscheidung über die Möglichkeit 
richterlicher Entscheidung stets den Parteien zu lassen ist. In der Frage der 
Permanenz besteht ein ähnlicher, im Wesentlichen paralleler Gegensatz; es giebt 
Fälle, bei denen ein ständiges, ausschliesslich aus Juristen gebildetes Gericht die 
geeignetste Instanz ist. Anderseits giebt es Streitigkeiten, die nur von den 
Parteien ad hoc gewählten Richtern übertragen werden können. Auf alle Fälle 
aber muss die Jurisdiktion der Gerichte auf dem völlig freien Willen der Parteien 
beruhen.

Bei derAbstimmung über die Frage, ob die Errichtung eines ständigen Gerich
tes neben oder innerhalb dem 1899 geschaffenen Gerichtshöfe wünschbar sei, 
ergaben sich 27 Ja und 12 Stimmenthaltungen. Mit Ja hatten alle Grossmächte 
ausser Österreich gestimmt. Der Stimme enthielten sich ausser unserer Delega
tion und der österreichischen die folgenden Staaten: Belgien, Brasilien, Däne
mark, Spanien, Griechenland, Norwegen, Rumänien, Serbien, Schweden und 
die Türkei. Mehrere Delegationen hatten ihre Stimmenthaltung damit begrün
det, dass eine bestimmte Meinungsäusserung erst möglich sei, wenn Klarheit 
darüber bestehe, wie die kleineren Staaten in dem ständigen Gerichte vertreten 
sein sollen.

Da dies in der Tat der springende Punkt in der ganzen Frage ist und nach der 
gestrigen Abstimmung die ziemlich allgemeine Annahme eines ständigen Ge-
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richts wahrscheinlich ist, glauben wir, dass es in unserem Interesse liege, unter 
der Hand, nicht als Delegation, dahin zu wirken, dass, falls der Gerichtshof zu 
Stande kommt und die Schweiz glauben sollte, sich davon nicht fern halten zu 
können, dieser eine Organisation erhalte, welche uns einigermassen günstig ist. 
Wir haben deshalb versucht, einigen Delegationen, die auf die fragliche Konven
tion einen Einfluss haben, den in unserm Schreiben No. 3541 bereits erwähnten 
und diesem Bericht als Annex beigeschlossenen Vorschlag2 zu suggerieren. Die 
Vorteile dieses Projektes bestehen darin, dass jeder Staat eine Stimme hat, dass 
die willkürlichen und politisch bedenklichen Staatengruppen dahinfallen und 
dass das in vielen Verfassungen angewendete Rotationssystem allen Staaten 
wenigstens für eine gewisse Zeit die Vertretung im Gerichte sicherte. Als 
Delegation würden wir diesen oder einen ähnlichen Vorschlag nur bringen, wenn 
einerseits die fast allgemeine Annahme des Gerichts sicher wäre, anderseits 
unser Projekt nicht von anderer Seite aufgenommen worden wäre.

1. Nicht abgedruckt.
2. Annex.

A N N E X

I.
Chaque Puissance signataire nommera un juge pour une période de six ans dont la première
commencera le ...

II.
Les Puissances signataires seront réparties, d’après leur population, en trois catégories:
l ère catégorie: Etats de 30 millions d’habitants et au-dessus.
2me catégorie: Etats ayant une population de 3 à 29 millions.
3me catégorie: Etats avec une population au-dessous de 3 millions

III.
Les juges nommés par les Etats de la première catégorie siégeront durant toute la période 

sexannuelle. Ceux désignés par les Etats de la deuxième catégorie seront répartis par le sort en deux 
classes égales dont l’une fonctionnera pour la première moitié de la période de six ans, l’autre pour la 
seconde. Les juges représentant les Etats de la troisième catégorie seront répartis d’après le même 
mode en trois classes égales dont la première fonctionnera pendant les deux années suivant la 
nomination des juges, la deuxième pendant la troisième et la quatrième année et la dernière enfin pour 
le reste de la période.

IV.
Si le nombre des juges est pair, un des juges hors fonctions représentant les Etats de la deuxième 

catégorie sera désigné au sort pour siéger à la Cour.

V.
Les frais de la Cour seront répartis sur les trois catégories d’Etats en proportion de la durée des 

fonctions des juges, c’est à dire 13/is pour la première, 3/is pour la deuxième et 2/is pour la troisième 
catégorie. La répartition entre les Etats de la même catégorie sera faite sur la base de la population.
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